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Anerkennung von ausländischen Abschlüssen

Ihr Unternehmen muss wissen und beurteilen können, welche Qualifikationen und Kompetenzen

ausländische Bewerberinnen und Bewerber mitbringen. Kammern und staatliche Stellen unterstützen Sie

dabei, Qualifikationen wie einen Hochschul- oder Berufsabschluss zu bewerten und sie mit denen deutscher

Beschäftigter zu vergleichen.

Welche Gesetze gelten für welche Berufe?

Nach dem Anerkennungsgesetz des Bundes hat grundsätzlich jede ausländische Fachkraft einen

Rechtsanspruch auf die Durchführung eines Verfahrens zur Prüfung der Gleichwertigkeit ihres beruflichen

Abschlusses. Dies gilt, wenn die Fachkraft über einen ausländischen Berufsabschluss verfügt und

beabsichtigt, eine Erwerbstätigkeit in Deutschland auszuüben.

Gezielt rekrutieren Qualifikationen erkennen & anerkennen

Eine formale Anerkennung oder Bewertung von Qualifikationen hilft Ihnen dabei, zu erkennen,

welche Kompetenzen Ihre neue Fachkraft mitbringt.

Anerkennung von ausländischen Abschlüssen

Das Portal der Bundesregierung
für Fachkräfte aus dem Ausland

https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/qualifikationen/anerkennung
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-fachkraft
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/qualifikationen


Seite 2 von 5

Wenn der deutsche Referenzberuf (Vergleichsberuf) bundesrechtlich geregelt ist, erfolgt die Prüfung der

Gleichwertigkeit über das Anerkennungsgesetz des Bundes . Dies gilt sowohl für nicht-reglementierte

Berufe als auch für reglementierte Berufe. Der Großteil der reglementierten Berufe wie Ärztinnen bzw.

Ärzte oder Apothekerinnen bzw. Apotheker wird durch eigene Berufsfachgesetze geregelt, in denen auch die

besonderen Bestimmungen für EU- und EWR-Staatsbürgerinnen und -Staatsbürger enthalten sind. Weitere

Informationen zu den besonderen Bestimmungen für EU- und EWR-Staatsbürgerinnen und -Staatsbürger

finden Sie auf dem Portal Anerkennung in Deutschland .

Für Berufe in Länderzuständigkeit (z.B. Architektinnen bzw. Architekten, Lehrerinnen bzw. Lehrer und

Erzieherinnen bzw. Erzieher) gelten entsprechende Landesanerkennungsgesetze. Weitere Informationen zu

den Bund-Länder-Zuständigkeiten finden Sie auf dem Portal Anerkennung in Deutschland .

Das Projekt Unternehmen Berufsanerkennung bietet Unternehmen konkrete Hilfestellungen sowie

Kommunikations- und Vernetzungsangebote rund um das Thema Berufsanerkennung. Ansprechpartner für

Handwerksbetriebe ist das Projektbüro der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH) in

Düsseldorf und für Unternehmen aus Industrie und Handel das Projektbüro der DIHK Service GmbH in

Berlin. Hier finden Sie die Kontaktdaten . 

Für akademische Abschlüsse, die keine Voraussetzung für einen reglementierten Beruf sind (z.B.

ÖkonomInnen oder InformatikerInnen), gelten verschiedene Gesetze. Die Zentralstelle für das ausländische

Bildungswesen (ZAB) ist für die Durchführung der „Zeugnisbewertung für ausländische

Hochschulqualifikationen“ verantwortlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten der

Kultusministerkonferenz .

Zur besseren Einschätzung von ausländischen Berufsqualifikationen stellt das BQ-Portal verschiedene

Länder- und Berufsprofile zur Verfügung. Hier  finden Sie umfassende Informationen zu

Berufsbildungssystemen und Ausbildungsinhalten in verschiedenen Ländern weltweit.

Vorteile der Anerkennung für Unternehmen

Die Anerkennung eines ausländischen Abschlusses ist nur für reglementierte Berufe – z.B. medizinische

Berufe- Voraussetzung für die Ausübung der entsprechenden Tätigkeit. Eine Liste mit allen Berufen, die in

Deutschland reglementiert sind, finden Sie in der BerufeNet-Datenbank  der Bundesagentur für Arbeit.

Für nicht-reglementierte Berufe, zu denen die meisten der rund 330 Ausbildungsberufe im dualen System

zählen, ist das Anerkennungsverfahren nicht zwingend, jedoch kann es der Transparenz dienen. Außerdem

trägt es zu einer besseren Einschätzung der beruflichen Fähigkeiten bei, wodurch auch der Bedarf einer

Weiterbildung oder Nachqualifizierung passgenau bestimmt werden kann. 

Versuchen Sie, die Bewerberin oder den Bewerber nicht nur anhand seiner bzw. ihrer formalen

Qualifikationen oder Zeugnisse einzuschätzen, sondern beziehen Sie auch weitere Kompetenzen zum

Beispiel aus der Lebens- und Berufserfahrung mit ein.

https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-referenzberuf
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-reglementierte-berufe
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-reglementierte-berufe
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/anerkennungsgesetz.php#
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/ag/eu-berufsanerkennungsrichtlinie.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/ag/laendergesetze.php
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-weiterbildung
https://unternehmen-berufsanerkennung.de/ueber-uns
https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html
https://www.bq-portal.de/db/L%C3%A4nder-und-Berufsprofile
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-bundesagentur-fuer-arbeit
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=CDKALxU82ltHzrtXjuYZw0AdliJj3LFqvhhB9S0-siH5tzOq0XaC!1303052796?path=null/reglementierteBerufe
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-anerkennungsverfahren
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-nachqualifizierung
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Berufliche Anerkennung

Weitere Informationen im Web

Anerkennung in Deutschland
Anerkennungsfinder

Die EU- Anerkennungsrichtlinie

Anerkennungsgesetze der Länder

Anerkennungszuschuss

Die Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen (ZAB)
Anerkennung ausländischer Abschlüsse

Europäische Kommission
Datenbank der reglementierten Berufe

Unternehmen Berufsanerkennung

Beachten Sie

Für Personen aus Drittstaaten ist die Feststellung der vollen Gleichwertigkeit des

ausländischen Berufsabschlusses (Berufsausbildung) eine der Voraussetzungen für die

Erteilung des Visums, unabhängig davon, ob die ausländische Fachkraft in einem

reglementierten oder nicht-reglementierten Beruf arbeiten wird.

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/eu-berufsanerkennungsrichtlinie.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/ag/laendergesetze.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/anerkennungszuschuss.php
https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions/bycountry


Seite 4 von 5

Informationen zur Berufsanerkennung

Förderprogramm IQ
Zu den IQ Angeboten vor Ort

Institut der deutschen Wirtschaft
Potenziale beruflicher Anerkennung bei der Fachkräfteeinwanderung

Podcast-Reihe „internationale Fachkräfte finden & binden"
Folge 4: Berufliche Anerkennung – Ausbildungsberufe der IHK und HWK

Folge 5: Berufliche Anerkennung - sonstige Berufe

ProRecognition
Anlauf- und Beratungsstellen an zehn Auslandshandelskammern

Seite drucken

E-Mail Hotline FAQ

Sie haben Fragen?

Lassen Sie sich zum Thema Fachkräftegewinnung im Ausland beraten. Unsere Fachleute helfen

Ihnen gerne weiter.

Mehr zu den verschiedenen Kontaktmöglichkeiten erfahren Sie durch Klick auf die Symbole.

https://www.unternehmen-berufsanerkennung.de/
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/programmuebersicht
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2020/IW-Report_2020_Fachkraefteeinwanderung_und_Anerkennung.pdf
https://anchor.fm/dieregionimohr/episodes/Folge-4--Berufliche-Anerkennung--Ausbildungsberufe-der-IHK-und-HWK-e182di6
https://anchor.fm/dieregionimohr/episodes/Folge-5--berufliche-Anerkennung---sonstige-Berufe-e182dom
https://www.dihk-service-gmbh.de/de/unsere-projekte/prorecognition-
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/qualifikationen/anerkennung?type=1698652987
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1133%26type%3D1568366641%26cHash%3D6979fba02ee4ff5222a993d201b142dd
https://www.twitter.com/share?text=Anerkennung%20von%20ausl%C3%A4ndischen%20Abschl%C3%BCssen&url=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1133%26type%3D1568366641%26cHash%3D6979fba02ee4ff5222a993d201b142dd
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1133%26type%3D1568366641%26cHash%3D6979fba02ee4ff5222a993d201b142dd
https://web.whatsapp.com/send?text=Anerkennung%20von%20ausl%C3%A4ndischen%20Abschl%C3%BCssen%20https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1133%26type%3D1568366641%26cHash%3D6979fba02ee4ff5222a993d201b142dd
mailto:?subject=Anerkennung%20von%20ausl%C3%A4ndischen%20Abschl%C3%BCssen&body=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2Funternehmen%2Frekrutieren%2Fqualifikationen%2Fanerkennung
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